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Beschlussvorschlag: 
 
Auf der Grundlage der §§ 2 und 5 der Kommunalverfassung (KV M-V) und der §§ 1, 2 und 6 des 
Kommunalabgabengesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KAG M-V) wird die 
Gebührenkalkulation für das Jahr 2010 beschlossen. Dies hat zur Folge, dass die in der Satzung 
der Stadt Neubrandenburg über die Erhebung von Gebühren für die Abwasserbeseitigung 
(Abwassergebührensatzung) vom 26.11.08 festgelegten Gebührensätze für die Einleitung von 
Schmutzwasser und Niederschlagswasser für den Abrechnungszeitraum 2010 nicht geändert 
werden. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Für die Gebührenschuldner ergibt sich nach Beschluss der vorliegenden 
Abwassergebührenkalkulation keine Veränderung bei den bisher geltenden Gebührensätzen. Für 
die Schmutzwassereinleitung gilt weiterhin die Gebühr von 2,50 €/m3, für die 
Niederschlagswassereinleitung unverändert 1,30 €/m3. Im Haushalt der Stadt Neubrandenburg 
stellen diese Gebühren und die Kosten für die Beseitigung des Abwassers nur eine 
Durchlaufposition dar. Sie werden in folgendem Produkt dargestellt: 
 
5.3.8.01. Abwasserbeseitigung. 
 
Direkte finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt ergeben sich ausgehend von den 
Einleitmengen, die durch die Stadt Neubrandenburg als Eigentümer selbst entstehen. 
 
 
Begründung: 
 
Entsprechend dem Kommunalabgabengesetz in der Fassung vom 12.04.05, zuletzt geändert 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 14.12.07, ist die Kommune berechtigt und verpflichtet, 
Benutzungsgebühren zu erheben.  
 
1. Schmutzwasser 
 
Der vorliegenden Kalkulation ist zu entnehmen, dass der kalkulierte Aufwand für den Transport 
und die Behandlung des Schmutzwassers im Jahr 2010 bei 2,73 €/m3 liegt. Durch den Einsatz der 
im Jahr 2007 entstandenen Kostenüberdeckung ist es möglich, die Gebühr auch weiterhin 
konstant bei 2,50 €/m3 zu belassen und auch für die Folgejahre den Effekt eines positiven 
Kostenausgleiches entstehen zu lassen. Ein Vergleich der Kostenentwicklung seit dem Jahr 2006, 
dem ersten Jahr nach der Überarbeitung der Abwassersatzung von 2000, zeigt, dass die im Vorab 
kalkulierten Kosten in der Realität noch unterschritten werden konnten (2006 bis 2008). Dadurch 
kann erwartet werden, dass trotz der Steigerung der realen Aufwendungen bis 2014 auf 2,83 €/m3 

nur ein geringes Ansteigen der Gebühren für die Jahre nach 2010 zu prognostizieren ist, um sich 
dann auf der Basis der real entstehenden Kosten einzupegeln. Entscheidend ist natürlich eine 
moderate Preispolitik bei den einzusetzenden Ausgangsrohstoffen. 
 
2. Niederschlagswasser 
 
Der Gebührensatz für den Transport, die teilweise Behandlung und die Einleitung von 
Niederschlagswasser in die Vorflut kann nur noch für das Jahr 2010 konstant bei 1,30 €/m3 

belassen werden. Dies ist trotz der eigentlichen Kosten von 1,37 €/m3 möglich, weil die 
Kostenüberdeckungen durch Gebühreneinnahmen seit 2006 noch wirksam werden. Auch ist ,wie 
beim Schmutzwasser, zu verzeichnen, dass die im Vorab geplanten Kosten für den Zeitraum von 
2006 bis 2008 in der realen Abrechnung noch unterboten werden könnten. Aus dem Abschluss 
von langjährigen rechtlichen Auseinandersetzungen werden in den Folgejahren bisher nicht 
vollziehbare Einnahmen erwartet. Deshalb wurde die Entscheidung getroffen, für 2010 noch auf 
eine möglicherweise notwendige Gebührenerhöhung zu verzichten und 2011 eine erneute Prüfung 
und Entscheidung 
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durchzuführen. Es ist jedoch schon jetzt vorhersehbar, dass eine Gebührenerhöhung 
unverzichtbar sein wird, nur die Höhe ist bei dem Anfall der Kosten in einer Höhe von 1,37 €/m3 bis 
1,39 €/m3 derzeit nicht abschätzbar. 
 
Die nicht unerhebliche Kostenerhöhung seit 2009 ist im Wesentlichen auf zwei grundlegende 
Veränderungen 
beim Kostenrahmen zurückzuführen. 
 
a) Seit 2009 werden die Verwaltungskosten von neu.sw und Stadtverwaltung nach einem der 

Realität angepassten Verteilerschlüssel zwischen Schmutzwasser und Niederschlagswasser 
aufgeteilt. Dieser Fakt ist bereits in der Vorlage des Vorjahres, Drucksachen-Nr. IV/1154, 
Beschluss-Nr. 666/43/08, umfangreich begründet worden. 

 
b) Im Mai 2009 ist die kostensenkende Verrechnung der erlassenen Abwasserabgabe für die 

Jahre 1996 bis 1998 ausgelaufen. Von 1999 an wurden die bereits in die Vorjahre 
eingerechnete Abwasserabgaben kostensenkend abgesetzt. Die Abwasserabgaben wurden 
erlassen, da mit der Sanierung der Kläranlage ab 1999 eine wesentlich geringere 
Schadstoffeinleitung erreicht wurde. Diese ersparten Kosten wurden anteilig für die Positionen 
Schmutzwasser und Niederschlagswasser abgesetzt. 

 
Aufgrund dieser beiden Positionen kann sich der Gebührenbedarf für das Niederschlagswasser in 
den Folgejahren nach 2010 in einer Größenordnung von 1,35 €/m3 bis 1,39 €/m3 bewegen. 
Im Vergleich zu anderen kreisfreien Städten oder größeren kreisangehörigen Städten in 
Mecklenburg-Vorpommern ist die Niederschlagswassergebühr in Neubrandenburg relativ hoch. 
Dies hängt u. a. mit der geografischen Lage der Stadt und den zu treffenden Vorkehrungen für den 
Hochwasserschutz zusammen. Das anfallende nicht versickerte Niederschlagswasser kann 
letztendlich nur durch die Tollense abgeleitet werden, die als relativ stark hochwassergefährdet 
einzustufen ist. Deshalb wurden bei der Planung und Realisierung von vielen B-Plangebieten nach 
1990 Regenrückhaltebecken bzw. Absetzbecken zur dosierten Abgabe des anfallenden 
Niederschlagswassers vorgesehen. Durch den Bau und die Betreibung dieser 
wasserwirtschaftlichen Anlagen entstehen nicht unerhebliche laufende Kosten, die bei anderen 
Aufgabenträgern der Abwasserwirtschaft aufgrund der Lage bzw. wegen der abzugebenden 
Niederschlagswassermenge (Größe der Stadt) nicht oder nur in einem geringeren Umfang 
anfallen. 
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